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ber girma Slbolf ©aurer In Irbon, bte fid^ auf biefem
©ebtet befanntlicß nießt roeniger auSjetcßnet als im luto*
mobilbau. ©inen bebeutenben 9îuf befißt befanntlicß bte

SRafcßinenfabrif IHfiîi (oormalS ©afpar £onegger) auf
bem ©ebtet beS SaueS non Sejtilmafcßlnen. ©o bal
bann aueß btefeS fpauS, bem ber große luèfteEungSpretS
ju teil tourbe, eine große KoBeftion biefer ©pejtalmafcßinen
ju einer auSgebeßnten ©ruppe oeretnigt, oor ber fpejteE
bie Sefucßer ber Sejtilinbuftriegegenben ber Dftfcßroetj
fteß aufhalten. Sie lusfteUung ber 21.®. Steter in
SBtntertßur, bie fteß ebenfalls tn auSgebeßntem SJlaß mit
bem Sau oon Sejiilmafcßinen befaßt, ßat in biefer Ib.
teilung ebenfalls ben „Grand prix" erhalten. ®te 2luS=

fteBung tn ber S)ampfteffelubteUung unb tn ber $eipngS=
ternit, tn ber fpejtell bie Firmen ©tbröber ©uljer, ©feßet
SOäpß unb Sing & ©te. in ^ürieß glänjen, geigt neben
ber hoben SetftungSfäßigfett Der Qeßtjeit auf biefem ©e*
btet namentlich baS Seftreben, proportionierte unb itnpo*
fante betnahe architettonifch roertooBe formen ßeroorju*
brtngen. @S ift bie§ etn Seftreben, baS ja befannilicß ein

^rioilegium ber legten Qaßre gemorben ift unb auf bem

feßon namhafte unb erfreuliche ©rfolge ju oerjeießnen ftnb.
ber eben genannten ©ruppe bot aueß ber Setein

fcßroeljetif'cßer Sampffeffelbefißer feine £ätigfett unb @nt.

rouilung DargefteBt. Son Den mannigfachen, ßter ge*
botenen ftatiftifeßen 3trbetten feien nur ermähnt, baß anno
1912 5380 äußere unD 5430 tnnete Unterjucßunaen
ausgeführt routben, gegen 310 bejiu 300 im Qaore 1870
SlflerbingS beltef fieß um biefe $ett (b. ß. 1869) Dei

SereinSbeftanb auf 115 ERuglteber mtt 211 Ä\fftln,
roäßrenb er 1913 auf 2901 üßhtglieber mit 5375 2)ampf=
leffeln angefttegen mar, nebft 658 tontrollierten Stampf*
gefäßen. Samit fet unfere Sericßterftattung über bte

SIRafcßlnenßaEe ber SanbeSauSfteEung abgefeßloffen. 93ei

ber ungeheuren Steießßaüigtett gerabe biefer Abteilung
roirb eS ntemanb oerrounbern, menn bas Dbige auf
Soflfiänbigfett feinen 3lnfprucß rnaeßen fann, neeß roiE.
ERancßeS SemerfenSroerte, baS gilt natürlich aueß für
bie übrigen Slbtetlungen, mirb ben meßr ober roeniger
aufmerffamen Slicfen beS ^Referenten entgangen fein.
@S lag uns aueß fern, ein ooEjtänbigeS SRejumé afl' beS

©efeßauten roieöerjugeben; eS foE lebigltcß ein luSfcßnitt
aEer ber geiftigen unb materiellen 28erte fein, bie ßter
aufgehäuft finb. Etun fommen mir, ooibei an jaßlreicßen
ber feßon befueßten luSfieEungSgruppen, in bte berühmt
gemorbene Ibteilung für ^eimatfeßuß unb fireßließe Kunft.
©anj anbete Söne jtnb eS, bte uns ßter empfangen —
eS ftnb bie £öne etner Drgel, ber ein roitfließer ftünftler
rounbetbare Sltforbe ju entlocten roeiß. Sie fireßließe
ßunft repräfentiert jugletcß ein ©tücf f>eimatfcßuß ; Denn
fte ift, roenigftenS jum Seil, in bem befannten Stucßletn
beS „Sötflt" unteegebraeßt. Sracßtoofle ©laèmalereien
ftnben mit an ben 28änben beS flofterarttgen SreujgangeS,
ben mir tn unferem luSfteEungSbericßt feßon einmal er=

roäßnten, als noeß gebtuatfcßtiee übet ben toten glureti
lag unb — fjrtebe bie glüefließe SRenfcßßett jener oer*
gangen en Sage befeelte.

SaS £$eerM<ju«gst»efcn uttb bie ^nicbljofss
fünft, eine befonoere Slbtetlung biefer luSfieEung, ift in
jroei oon ßoßem Äunfiempfinben erfüllten 2Banbgemälben
bargefteUt : bte Seerbigung naeß alten ©itten — eine
©ruft unb bie Seftattung naeß mobetnen ißrinjiplen —
etne oerjeßrenbe unb retnigenbe flamme, bie nadß oben,
bem Sidßte juftrebt. Son großem ©efeßmaef ber Inorb*
nung unb ber betaillierten luSftattung jeugt bie gtiebßof*
abtetlung, mo fôunfi unb Sorneßmßett neben ©infacßßeit
ju Çaufe ift, fßroßentum — baS leiber aueß auf grieb=
ßöfen nicßtS ©elteneS ift — aber .auSgefcßloffen mürbe.
3n einer meitern Abteilung ber fireßü^en Kunft finben
mir baS SBirfen ber ftonfefftonen einanber gegenübergefteEt,
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fomeit eS mit ber Kunfi unb bem ßunftgeroerbe jufammett»
ßängt. jjn ber proteftantifeßen 3tbtetlung intereffreren uns
oorjugSmeife bie höcßft funftooBen unb oft tn müßfeliaer
3lrbeit ßergefteEten ©egenftänbe aEer 3trt, roie fte in
SRifftonSroaifenßäufern ufro. ßergefteEt roerben. Qn ber
fatßolifcßen Abteilung ftnb eS bte praeßtooflen 3Reßge>

mänber, fireßließe 3stcmontengegenftänbe, bie — offen*
ftbßtlidß oon ßoßem Äunftmert — unfer Qntereffe gefangen

neßmen. Sie ardßiteftonifcße Stbtetlung ber ©ruppe für
firdßlidße Äunft ßat mieß befonberS intereffiert unb lange
ßabe icß barin geroeilt, um bie pracßtooüen Silber unb
Photographien ju ftubteren, bte arcßiteftonifcß unb fünft,
lerifcß, bemerfenSroerteKircßenbauten barfteEen. ®te25erfe
ber tireßließen Kunft gehören befanntlicß jum ©ßönßen,
maS bte Hunft überhaupt gefeßnffen ßat. @S iß bieS ju
erflären bureß ben ßoßen feelifcßen ©cßroung, ben baS

©cßaffen ürcßlicßer ßunftroerfe bem ©cßöpfer oermittett.
Qn ber Abteilung 6co ^etmafltcßcn Kunff finb

oor aEem jaßlreicße ©eroerbe unferer feßroetjerifeßen ^auS*
unb ^leininöuftrte ju nennen, als ba finb : Söpferinbuftrle,
^oljfdßnißeret, Çanbftideret unb mancßeS anbete meßr,

baS geeignet ift, unfere lugen unb unfer Çerj ju er.

freuen unb unfern ©elbbeutel ju leeren. Qn ber 2lb=

teilung für fietmatfcßuß befinbet fieß eine roirfließe 2lui=

ft*flungSftube, gefüDt mit Silbern unfereS fcßönen ©cßroeijet*

lanbeS, auè Denen ein lo ganj anbereS, etn fo otel ge=

funbereS Sluiift*rrpfinDen fpneßt. als aus ben oerjetrten
tijexfen ber guiuriften unb Äi bitten

S)te ganje ©ruppe beS Sö fit felbft, bie mir fcßtliß
ließ nießt oetgeffen Dürfen, ift etne fpetmütfcßußauefteUung
als ©anjeS genommen unb in ißren einjelnen Seilen, oon
Denen mir Kircße, 2BirtSßauS, SauernßauS unb ®orf.
brunnen befonberS ßeroorßeben mödßten. großes gaußjen
unb ©Ingen ertönt — rote eS fieß gebührt — au§ ber

bicßtgefüüten Sörfüroirtftube unb tn ber fogen. Srinflauße

überjeugt fieß ^ßr Sericßterftatter baoon, ba^ ßier nießt

nur gut getrunfen, fonbern aueß oorjügtieß gegeffen roirb.

im
Danton ©t» ©aHett»

II. ^öcrorbttuttg übet; bie SSermarfttttg
bei ©tuttbbucßDeemeffuttgett.

(Schluß).

A. lügemeine Seftimmungen.
9lrt. 1. ©emäfj 9lrt. 10 ber bunbeSrätlicßen gn«

ftruftion für bte ©runbbueßoermeffungen oom 15. ®e*

jember 1910 ift ber amtltcßen Sermeffung oorgängig bie

öffemltcße Seretnigung unb Sermatfung ber ©renjen

buteßpfüßren.
Irt. 2. ®er RegierungSrat übt bie lufficßt über

bie Sermarfung bureß baS bem SolfSroirlfdßaftsbeparte.
ment unterfteflte fantonale Kulturingerrieurbureau aus.

SIEfäEige oon ben ©emeinben aufgefteEte fReglemente

über bte Sermarfung bei ©runbbueßoermeffungen unter,

liegen ber ©eneßmigung beS SRegierungSrateS unb bes

etbgenöffifdßen 3uftij= unb $olijeibepartementeS. _
Irt. 3, ®ie ®urcßfüßrung ber Sermarfung ift

einer oom ©emeinberat befteEten ERarffommiffton.
®te SRarffommiffton fann fteß tn ©eftionen teilen

ober einzelnen SRitgfiebern gunftionen ber SRarffont'

miffion übertragen.
Sei 2ßalboetmarfungen ift ber iReoterförfter jur JW' '

roixfung beijujteßen.
Irt. 4. Sie SRarffommiffion beforgt bte Serroo';

tungS* unb iRecßnungsgefcßäfte unb bie fîoftenoerteuungi

fte ßat baS notroenbige SRarfungSmaterial (3RatiF"'

à Jliustr. schweiz. Handw.

der Firma Adolf Saurer in Arbon, die sich auf diesem
Gebiet bekanntlich nicht weniger auszeichnet als im Auto-
mobilbau. Einen bedeutenden Ruf besitzt bekanntlich die

Maschinenfabrik Rüti (vormals Caspar Honegger) auf
dem Gebiet des Baues von Textilmaschinen. So hat
dann auch dieses Haus, dem der große Ausstellungspreis
zu teil wurde, eine große Kollektion dieser SpezialMaschinen
zu einer ausgedehnten Gruppe vereinigt, vor der speziell
die Besucher der Textilindustriegegenden der Ostschweiz
sich aufhalten. Die Ausstellung der A.-G. Rleter in
Winterthur, die sich ebenfalls in ausgedehntem Maß mit
dem Bau von Textilmaschinen befaßt, hat in dieser Ab-
teilung ebenfalls den „dranä prix" erhalten. Die Aus-
stellung in der Dampfkessetubleltung und in der Heizungs-
technik, in der speziell die Firmen Gebrüder Sulzer, Escher

Wyß und King & Cie. in Zürich glänzen, zeigt neben
der hohen Leistungsfähigkeit der Jetztzeit auf diesem Ge-
biet namentlich das Bestreben, proportionierte und impo-
sante beinahe architektonisch wertvolle Formen hervorzu-
bringen. Es ist dies ein Bestreben, das ja bekanntlich ein

Privilegium der letzten Jahre geworden ist und auf dem

schon namhafte und erfreuliche Erfolge zu verzeichnen sind.

In der eben genannten Gruppe hat auch der Verein
schweizerischer Dampfkesselbesitzer seine Tätigkeit und Ent-
Wicklung dargestellt. Von den mannigfachen, hier ge-
botenen statistischen Arbeiten seien nur erwähnt, daß anno
1912 — 5380 äußere und 5430 innere Untersuchungen
ausgesührl wurden, gegen 310 dezw 300 im Janre 1870
Allerdings belief sich um diese Zeit (d. h. 1809) der
Vereinsbestand auf 115 Mitglieder mit 2l1 Krssiln,
während er 1913 auf 2901 Mitglieder mit 5375 Dampf-
kesseln angestiegen war, nebst 658 kontrollierten Dampf-
gesäßen. Damit sei unsere Berichterstattung über die

Maschinenhalle der Landesausstellung abgeschlossen. Bei
der ungeheuren Reichhaltigkeit gerade dieser Abteilung
wird es niemand verwundern, wenn das Obige aus
Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann, noch will.
Manches Bemerkenswerte, das gilt natürlich auch für
die übrigen Abteilungen, wird den mehr oder weniger
aufmerksamen Blicken des Referenten entgangen sein.
Es lag uns auch fern, ein vollständiges Resume all' des
Geschauten wiederzugeben; es soll lediglich ein Ausschnitt
aller der geistigen und materiellen Werte sein, die hier
ausgehäuft sind. Nun kommen wir, vorbei an zahlreichen
der schon besuchten Ausstellungsgruppen, in die berühmt
gewordene Abteilung für Heimatschutz und kirchliche Kunst.
Ganz andere Töne sind es, die uns hier empfangen —
es sind die Töne einer Orgel, der ein wirklicher Künstler
wunderbare Akkorde zu entlocken weiß. Die kirchliche
Kunst repräsentiert zugleich ein Stück Heimatschutz; denn
sie ist, wenigstens zum Teil, in dem bekannten Küchlein
des „Dörfli" untergebracht. Prachlvolle Glasmalereien
finden wir an den Wänden des klosterartigen Kreuzganges,
den wir in unserem Ausstellungsbericht ichon einmal er-
wähnten, als noch Februarschnee über den toten Fluren
lag und — Friede die glückliche Menschheit jener ver-
gangeren Tage beseelte.

Das Beerdigungswesen und die Hriedhofs--
tun st, eine besondere Abteilung dieser Ausstellung, ist in
zwei von hohem Kunstempfinden erfüllten Wandgemälden
dargestellt: die Beerdigung nach alten Sitten — eine
Gruft und die Bestattung nach modernen Prinzipien —
eine verzehrende und reinigende Flamme, die nach oben,
dem Lichte zustrebt. Von großem Geschmack der Anord-
nung und der detaillierten Ausstattung zeugt die Friedhof-
abtetlung, wo Kunst und Vornehmheit neben Einfachheit
zu Hause ist, Protzentum — das leider auch auf Fried-
Höfen nichts Seltenes ist — aber.ausgeschlossen wurde.
In einer weitern Abteilung der kirchlichen Kunst finden
wir das Wirken der Konfessionen einander gegenübergestellt,

.-Zeitung („Meisterblati") à U

soweit es mit der Kunst und dem Kunstgewerbe zusammen-

hängt. In der protestantischen Abtetlung interessieren uns
vorzugsweise die höchst kunstvollen und oft in mühseliger
Arbeit hergestellten Gegenstände aller Art, wie sie in
Misstonswaisenhäusern usw. hergestellt werden. In der
katholischen Abteilung sind es die prachtvollen Meßge-
wänder, kirchliche Zeremoniengegenstände, die — offen-
sichtlich von hohem Kunstwert — unser Interesse gefangen

nehmen. Die architektonische Abteilung der Gruppe für
kirchliche Kunst hat mich besonders interessiert und lange
habe ich darin geweilt, um die prachtvollen Bilder und

Photographien zu studieren, die architektonisch und künst-

lerisch, bemerkenswerte Kirchenbauten darstellen. Die Werke
der kirchlichen Kunst gehören bekanntlich zum Schönsten,
was die Kunst überhaupt geschaffen hat. Es ist dies zu
erklären durch den hohen seelischen Schwung, den das

Schaffen kirchlicher Kunstwerke dem Schöpfer vermittelt.

In der Abteilung der heimatlichen Aunst sind

vor allem zahlreiche Gewerbe unserer schweizerischen Haus-
und Kleinindustrte zu nennen, als da sind: Töpferindustrie.
Holzschnitzerei, Handstickerei und manches andere mehr,

das geeignet ist, unsere Augen und unser Herz zu er-

freuen und unsern Geldbeutel zu leeren. In der Ab-

teilung für Hetmatschutz befindet sich eine wirkliche Aus-

st-llungsstube, gefüllt mit Bildern unseres schönen Schweizer-

landes, aus Venen ein io ganz anderes, etn so viel ge-

sunderes Kunstrnpsinden spricht, als aus den verzerrten
Werken der Fmurfften und K,bMen

Die ganze Gruppe des Dö fsi selbst, die wir schlich-

lich nichl vergessen dürfen, ist eine Heimatschutzaue stellang

als Ganzes genommen und in ihren einzelnen Teilen, von
denen wir Kirche, Wirtshaus, Bauernhaus und Dorf-
brunnen besonders hervorheben möchten. Frohes Jauchzen

und Singen ertönt — wie es sich gebührt — aus der

dichtgefüllten Dörfliwirtstube und in der sogen. Trinklaube

überzeugt sich Ihr Berichterstatter davon, daß hier nicht

nur gut getrunken, sondern auch vorzüglich gegessen wird.

Grundbuchvermessung im
Kanton St. Gallen.

II. Verordnung über die Vermarkung
bei Grundbuchvermessungen.

(Schluß).

Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Gemäß Art. 10 der bundesrätlichen In«

stcuktion für die Grundbuchvermessungen vom 15. De-

zember 1910 ist der amtlichen Vermessung vorgängig die

öffentliche Bereinigung und Vermarkung der Grenzen

durchzuführen.
Art. 2. Der Regierungsrat übt die Aufsicht über

die Vermarkung durch das dem Volkswirtschastsdeparte-
ment unterstellte kantonale Kulturingemeurbureau aus-

Allfällige von den Gemeinden aufgestellte Réglemente

über die Vermarkung bei Grundbuchvermeffungen unter-

liegen der Genehmigung des Regierungsrates und des

eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes. ^Art. 3. Die Durchführung der Vermarkung ist Sache

einer vom Gemeinderat bestellten Markkommission.
Die Markkommission kann sich in Sektionen teilen

oder einzelnen Mitgliedern Funktionen der Markkom-

mission übertragen.
Bei Waldvermarkungen ist der Revierförster zur M -

Wirkung beizuziehen.
Art. 4. Die Markkommission besorgt die Veriva.'

tungs- und Rechnungsgeschäfte und die Koftenverteuung,

sie hat das notwendige Markungsmaterial (Markstein,
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Soljett, ^ßfä^Ie ec.) rechtzeitig ju begaffen unb bafür
ju forgen, baft bte ©runbeigentümer bte oorhanbenen
@ten}jeid&en obbedteti unb fichtbar madden.

3lrt. 5. ®te Berpftocfung bet ©renzen gefdE)tebt

unter SJlitroirfung bet SJlatffommifjton (roenigfienS ein
gjtitglieb) unb bet ©runbbefifter, bte minbeftenS 3 Sage
uor bet Sofaloerhanblung einzulaben ftnb, burch ben
bie SBermeffung auSführenben ©eometer, unb zroar in
bet Siegel in Siegte. Anläftlich bte fer ©renzoerpfïocfung
ftnb fruntme ©renzen, too tuntich, burch ©eraDelegung
auszugleichen ; ebenfo ift bte Aufhebung übetflüffiger ober
bie Anlage z«>ecfmäftiger ©fiter» unb gelbroege, forote bie

Serbefferung bet Geldeinteilung, anzuregen; ferner foil
im Sinoernebmen mit ben pftänbigen Bebörben unb
Organen bte Berlegunq oon KantonS» unb ©emeinbe»

grenjen längs natürltcber ©renken, rote ©eroaffer,
Strafen, ©tfenbabnen :c. angeftrebt roetben.

®te ©erreinben liefern baS SJlarfenmaterial an ben
33erroenbungSort, ftellen unb bezahlen ba§ ißerfonal, bas

pm Berfetjen ber ©renzzeichen notroenbig ift; bie ba
betigen Soften fallen ju Saften ber Bermarfung. ®er
©eometer, unter beffen Aufficfft ber Stelnfaft ausgeführt
wirb, übt baS tßerfonal ein unb leitet eS an, in roeldber
ärt bie airbeit zu oolljteben ift.

®te Siegelung beS BerhältniffeS jroifdben ©emeinbe
unb ©eometer erfolgt burch ben Bertrag.

2lrt. 6. Stad) erfolgter ©retijoerpflodung, bie in
ber Siegel gebtetSroeife abgefdbloffen rotrb, eröffnet bie

SJlarffommiffion burcb öffentliche ^ßublifation eine ©in»
(pradjefrift oon minbeftenS 14 Sagen; anfällige ©in»
fpradjen finb fdhriftlidh einzureichen. Sie SJlarffommiffion
erlebigt bie in ihre Kompetenz faüenben ©infprachen.

3fn ftrettigen ffällen bat bte SJlarffommiffion bte

©renjpunïte nach eigenem ©utfinben mit fiatfen Bfählen
ober Sollen ju bezeichnen unb ben Beteiligten bte fchrift»
liehe ©töffnung ja machen, baft bie Bermarfung eine
endgültige fei, roenn fie nicht innert 14 Sagen beim p=
ftänbigen Stichler angefodhten roerbe.

Sie Klage ift gegen ben Slachbarn p ridhten, bem
gegenüber eine anbere ©renje beanfprudht roirb.

SGBirb innert btefer 14tägigen Grift feine gerichtliche
Stage eingereicht, fo ift bie amtliche Bermarfung gültig
unb roirb als foldfje ber Betmeffung pgrunbe gelegt.

Streitige, prooiforifdh nerpflocfte ©renzen bürfen in
ber nadhfolgenben Bermeffung nur mit Bteiftift in bie
$läne eingetragen roerben.

Slach her gerichtlichen geftfetpng ber fireitigen ©renje
hat bie befinttioe Bermarfung innert möglichft furjer
Stift ftattjufinben.

®ie SJlehrfoften ber nachträglichen Bermarfung unb
Sermeffung ber gerichtlich feftgelegten ©renjen ftnb bem
©eometer oon ber unterliegenden ißartei zu oergüten.

Strt. 7. Stach Bereinigung ber ©renken orbnet bie

ïïlarlfommiffion ben Steinfaft an unb eröffnet nach
beffen Boüenbung burch Kunbmadhung etne mettere
l^tägige Grift, innerl roelcher allfällige ©infprachen er»
hoben roerben fönnen. ®tefe fönnen ftch aber nur noch

fjegen eine unooüfommene Uebereinftimmung jroifchen
Berpflodfung unb Stetnfaft richten unb ftnb oon ber
"tortfommiffion enbgültig p erlebigen.

häeim (Sehen ber SJlarffteine unb pfähle foil barauf
Wen roerben, baft btefe oertifal gefteüt roerben unb
«nen mögltdhft gefdhüftten Stanbort erhalten. ®le längere
«Mite beS behauenen KopfeS foil in bie SängSrichtung
Oes ©runbftücfeS gerietet unb ber SJlarfftetnfuft fo roeit
®ogIiä) mit getbftetnen berart oerfpannt roerben, boft
etne SJeränbernng beS SJlarfftetneS tunlich oermieben roirb.

ber Siegel follen bie SJlarffteine nicht mehr als
cm, p ebenen unb leidet anfteigenben SBalbungen

höchfiens bas hoppelte, über baS Serratn oorfiehen.

fallen SJlarffteine in Söafferläufe, fo ftnb fie berart
tief ju feften, baft ber SBafferabfluft nicht gehindert roirb.

SIrt. 8. Beftehen für bie Bebürfniffe beS ©runb»
bucheS ber ©ifenbahnen (Art. 944 Abf. 3 3©B) fpezieüe
Katafierroerfe, fo fann, bie amtliche Kontrolle burch bie
behörblichen Organe atlfeitig oorbehalten, bte Bermar»
fung beS BahngebteteS unb eoentuetler Seroituten auf
leftetem unter SJlitroirfung ber Anftöfter burch ®*unb»
budhgeometer ber Balpoerroaltung erfolgen.

Sämtliche erroadhfenben Koften trägt in biefem galt
bie betreffenbe Bahneigentümertn.

Bei Kreuzungen oon ©ifenbahnen mit öffentlichen
Straften ift nach bem ©runbfaft p oerfahren, baft bet

Slioeauübergängen bte Barzefle, bie zuerft beftanben hat,
bei Unterführungen ber Straften baS Straftengebiet unb
bei Ü berführungen baS Bahnareal als burchgehenbe
Barzelle zu betrachten ift.

Bei SunnelS ift ber bisherige Befitjftanb unoeränbert
ZU oermarfen, fofetn nicht eine ©igentumSübertragung
auf bie Babnoerroaltung ober eine anberroeitige Berein «

barung oorliegt.
Slrt. 9. ®et ©eometer hat bei ber ©renzoerpftodfung

überftdjtltche Sft?zen tn ^elöbüchern tc. anzulegen, toeldje
über ben Berlauf ber ©retten Sluffdhluft geben unb alle
SJiarfzeichen (Steine, Bolzen, Kreuze) enthatten, bie ge=

feftt ober an SJlauern angebradht ftnb. bte Sfiggen
ftnb bie Slamen ber ©runbeigentümer etnzufdhreiben.
SJlit Beroilltgung ber fantonalen SluffichiSorgane fann
bie Anfertigung ber ©ftzzen unterlaffen werben.

Art. 10. Ueber ben Umfang unb bte Art ber Ber=
fidherung ber potitifdhen ©renzen, rote KantonS» unb ®e»

metnbegrenzen treffen bte fantonalen AufftdE)tSorgane in
Berblnbung mit ben zuftänbigen Behörben bie jeweils
geeigneten Anorbnungen.

Art. 11. Sofern im QnftruftionSgeblet J (Stäbte
unb Drtfdhaften mit ftäbtifdfter Bauart) unb II (übrige
©orffd&aften je.) bei ineinanbergebauten ©ebäulichfelten
bie ^eflfieHung ber ©tgentumS» unb ©renzoerhältniffe
gemäft ben nadhfolgenben Borfdhriften allein nicht möglich
ift, oerfügt bie fantonale Aufficht bte nöiig roetbenben
AuSfdheibungSarbeiten.

Sie überirägt bem ©eometer btefe Spezialethebungen
unb Bermeffungen, mie bie Aufnahme oon ©cunbriffen
unb Ouerfchnttten unb baS Auftragen berfelben, auf
Slechnung beS Unternehmens tn Siegte.

Art. 12. Sie nadhfolgenben Beftimmungen über ben

Umfang unb bie Art ber Bermarfung bei ©runbbuch»
oermeffungen gelten als SJllnimalforberungen.

6. Umfang Her Bermarfung.
Art. 13. 3u oermarfen ftnb:

a) ®ie SiegenfchaftSgrenzen.
SBenn Bfanbredhte nur auf einem Seile beS

©runbftüdeS baften, fo foU tunltchft bie Bermarfung
ber pfanbred&l liehen Belüftung angepaftt unb bemge»

mäft jebeS Sellftücf befonberS oermardht metben.
®er ©igentümer fann jeboef) hf^zu nidht gezwungen
roerben; er ift aber baran zu erinnern, baft bei ber
©rrichtung beS ©runbbucheS unb ber baherigen Be»

reinigung ber binglidhen Siechte entroeber eine neue
Bermarfung oorgenommen ober gemäft Art. 797 3®B
bte AuSbelpung aller Bfa«brechte auf baS ganze
©runbftücf ftatifinben müftte. SBenn bei ber Ber»

marfung auS befonbern Anzettln» mie ©renzmarfen,
3äunen u. bgl. barauf zu fcf)lieften ift, baft Bfanb»
rechte nur auf einem Seil beS ©runbfiücfeS haften,
fo ift ber ©runbeigentümer auf bte genannten folgen
aufmerffam zu machen.

b) ®ie KantonS» unb ©emeinbegrenzen.
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Bolzen, Pfähle zc.) rechtzeitig zu beschaffen und dafür
zu sorgen, daß die Grundeigentümer die vorhandenen
Grenzzeichen abdecken und sichtbar machen.

Art. 5. Die Verpflock ung der Grenzen geschieht
unter Mitwirkung der Markkomm iffion (wenigstens ein
Mitglied) und der Grundbesitzer, die mindestens 3 Tage
vor der Lokalverhandlung einzuladen sind, durch den
die Vermessung ausführenden Geometer, und zwar in
der Regel in Regte. Anläßlich dieser Grenzverpflockung
sind krumme Grenzen, wo tunlich, durch Geradelegung
auszugleichen; ebenso ist die Aufhebung überflüssiger oder
die Anlage zweckmäßiger Güter- und Feldwege, sowie die
Verbesserung der Feldeinteilung, anzuregen; ferner soll
im Einvernehmen mit den zuständigen Bebörben und
Organen die Verlegung von Kantons- und Gemeinde-
grenzen längs natürlicher Grenzen, wie Gewässer,
Straßen, Eisenbahnen zc. angestrebt werden.

Die Gemeinden liefern das Markenmaterial an den
Verwendungsort, stellen und bezahlen das Personal, das
zum Versetzen der Grenzzeichen notwendig ist; die da-
herigen Kosten fallen zu Lasten der Vermarkung. Der
Geometer, unter dessen Aufsicht der Steinsatz ausgeführt
wird, übt das Personal ein und leitet es an, in welcher
Art die Arbeit zu vollziehen ist.

Die Regelung des Verhältnisses zwischen Gemeinde
und Geometer erfolgt durch den Vertrag.

Art. 6. Nach erfolgter Grenzverpflockung. die in
der Regel gebietsweise abgeschlossen wird, eröffnet die

Markkommission durch öffentliche Publikation eine Ein-
sprachefrist von mindestens 14 Tagen; allfällige Ein-
sprachen sind schriftlich einzureichen. Die Markkommission
erledigt die in ihre Kompetenz fallenden Einsprachen.

In streitigen Fällen bat die Markkommission die

Grenzpunkte nach eigenem Gutfinden mit starken Pfählen
oder Bolzen zu bezeichnen und den Beteiligten die schrift-
liche Eröffnung zu machen, daß die Vermarkung eine
endgültige sei, wenn sie nicht innert 14 Tagen beim zu-
ständigen Richter angefochten werde.

Die Klage ist gegen den Nachbarn zu richten, dem
gegenüber eine andere Grenze beansprucht wird.

Wird innert dieser 14tägigen Frist keine gerichtliche
Klage eingereicht, so ist die amtliche Vermarkung gültig
und wird als solche der Vermessung zugrunde gelegt.

Streitige, provisorisch verpflockte Grenzen dürfen in
der nachfolgenden Vermessung nur mit Bleistift in die
Pläne eingetragen werden.

Nach der gerichtlichen Festsetzung der streitigen Grenze
hat die definitive Vermarkung innert möglichst kurzer
Frist stattzufinden.

Die Mehrkosten der nachträglichen Vermarkung und
Vermessung der gerichtlich festgelegten Grenzen sind dem
Geometer von der unterliegenden Partei zu vergüten.

Art. 7. Nach Bereinigung der Grenzen ordnet die

Markkommiffion den Steinsatz an und eröffnet nach
dessen Vollendung durch Kundmachung eine weitere
lltägige Frist, innert welcher allfällige Einsprachen er-
hoben werden können. Diese können sich aber nur noch
Wen eine unvollkommene Uebereinstimmung zwischen
Verpflockung und Steinsatz richten und sind von der
àkkommiffion endgültig zu erledigen.

Beim Setzen der Marksteine und Pfähle soll darauf
gesehen werden, daß diese vertikal gestellt werden und
einen möglichst geschützten Standort erhalten. Die längere
Kante des behauenen Kopfes soll in die Längsrichtung
des Grundstückes gerichtet und der Marksteinfuß so weit
Abglich mit Feldsteinen derart verspannt werden, daß
eine Veränderung des Marksteines tunlich vermieden wird.

In der Regel sollen die Marksteine nicht mehr als
nm, in ebenen und leicht ansteigenden Waldungen

höchstens das doppelte, über das Terrain vorstehen.

Fallen Marksteine in Wasferläufe, so sind sie derart
tief zu setzen, daß der Wasserabfluß nicht gehindert wird.

Art. 8. Bestehen für die Bedürfnisse des Grund-
buches der Eisenbahnen (Art. 944 Abs. 3 ZGB) spezielle
Katafierwerke. so kann, die amtliche Kontrolle durch die
behördlichen Organe allseitig vorbehalten, die Vermar-
kung des Bahngebietes und eventueller Seroituten auf
letzerem unter Mitwirkung der Anstößer durch Grund-
buchgeometer der Bahnverwaltung erfolgen.

Sämtliche erwachsenden Kosten trägt in diesem Fall
die betreffende Bahneigentümertn.

Bei Kreuzungen von Eisenbahnen mit öffentlichen
Straßen ist nach dem Grundsatz zu verfahren, daß bei
Niveauübergängen die Parzelle, die zuerst bestanden hat,
bei Unterführungen der Straßen das Straßengebiet und
bei Überführungen das Bahnareal als durchgehende
Parzelle zu betrachten ist.

Bei Tunnels ist der bisherige Besitzstand unverändert
zu vermarken, sofern nicht eine Eigentumsübertragung
auf die Babnverwaltung oder eine anderweitige Verein-
barung vorliegt.

Art. 9. Der Geometer hat bei der Grenzverpflockung
übersichtliche Skizzen in Feldbüchern zc. anzulegen, welche
über den Verlauf der Grenzen Aufschluß geben und alle
Markzeichen (Steine, Bolzen, Kreuze) enthalten, die ge-
setzt oder an Mauern angebracht find. In die Skizzen
sind die Namen der Grundeigentümer einzuschreiben.
Mit Bewilligung der kantonalen Aufsichtsorgane kann
die Anfertigung der Skizzen unterlassen werden.

Art. 10. Ueber den Umfang und die Art der Ver-
sicherung der politischen Grenzen, wie Kantons- und Ge-
meindegrevzen treffen die kantonalen Aufsichtsorgane in
Verbindung mit den zuständigen Behörden die jeweils
geeigneten Anordnungen.

Art. 11. Sofern im Jnstruktionsgebiet I (Städte
und Ortschaften mit städtischer Bauart) und II (übrige
Dorfschasten zc.) bei ineinandergebauten Gebäulichkeiten
die Feststellung der Eigentums- und Grenzverhältnisse
gemäß den nachfolgenden Vorschriften allein nicht möglich
ist, verfügt die kantonale Aufsicht die nöüg werdenden
Ausscheidungsarbeiten.

Sie überträgt dem Geometer diese Spezialerhebungen
und Vermessungen, wie die Aufnahme von Grundrissen
und Querschnitten und das Auftragen derselben, auf
Rechnung des Unternehmens in Regie.

Art. 12. Die nachfolgenden Bestimmungen über den

Umfang und die Art der Vermarkung bei Grundbuch-
Vermessungen gelten als Minimalforderungen.

ö. Umfang der Vermarkung.

Art. 13. Zu vermarken sind:

a) Die Liegenschaftsgrenzen.
Wenn Pfandrechte nur auf einem Teile des

Grundstückes basten, so soll tunlichst die Vermarkung
der pfandrechtlichen Belastung angepaßt und demge-
maß jedes Tetlstück besonders vermarcht werden.
Der Eigentümer kann jedoch hiezu nicht gezwungen
werden; er ist aber daran zu erinnern, daß bei der
Errichtung des Grundbuches und der daherigen Be-
reinigung der dinglichen Rechte entweder eine neue
Vermarkung vorgenommen oder gemäß Art. 797 ZGB
die Ausdehnung aller Pfandrechte auf das ganze
Grundstück stattfinden müßte. Wenn bei der Ver-
markung aus besondern Anzeichen, wie Grenzmarken,
Zäunen u. dgl. darauf zu schließen ist, daß Pfand-
rechte nur auf einem Teil des Grundstückes haften,
so ist der Grundeigentümer auf die genannten Folgen
aufmerksam zu machen.

b) Die Kantons- und Gemeindegrenzen.
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c) ®ie öffentlichen ©trafen unb SBege.

©urcß ®emeinbe>9ieglemente fann für baS Qn»
ftruftionSgebtet I (©täbie unb Ortfcfjaften mit ßät>=

tifd^em ©baratter) auch bte Bermarfung ber prtoaten
gaßr» unb gußroege obligatorifcß erflärt merben.

©agegen tann im QnßruftionSgebiet III (Sllpen,
hochgelegene SBeiben unb SBalbungen) mit Bemilligung
bel iftegterungSrateS bte Bermarfung ber öffentlichen
gaßr» unb gußtoege unterbleiben.

d) ®te Hauptpunfte ber SBalbabteilungsgrenjen, bte

gijçpunfte unb SlnßaltSpunfte ju fpätern 3Ibßectungen
oon SBirtfcßaftSabteilungen im Qnnern beS SBalbeS.
©omett eS ficß ^lebei um Staats» ober anbere öffcnt-
ließe 2ßalbungen bandelt baben bte gorßbeamten,
in fßrioatroatbungen bte Sfleolerförßer mitjuroirfen.

C. Sltt ber Bermarfung.
3lrt. 14. ©et ber Bereinigung ber ©rensoerbälfniffe

fmb tnSbefonberS bie nacßfolgenben Beßimmungen su
beobachten :

a) 311S ©renglinie gilt bte ©erabe smifcßen jroet ©rer^
Seid^eti, fomett btefe ntcbt längs etner natürlichen
©retire oerläuft unb fofetn leine Kutoe mit gefeß»

mäßigem Berlaufe oorbanben ift (lit. el.
b) ®ie ©renken foüen, mo immer möglich, burch lange,

gerabe Stnten gebilbet merben.
c) Sofern nicht bte Beftimmung oon lit. d sur 3ln-

roenbung tommt, müffen bte ©cfpunfte ber UmfangS»
grenjen oon ©runbßficfen oermarft merben. ©a, mo
Unebenheiten be? BobenS oerbinbern, baß oon einem
©rensjeicßen sum anbern gefeben merben tann, müffen
Smifcßen ben ©cfpunften fogenannte Säufer gefegt
merben. ®ie ©ntfetnung jmeier benachbarter ©ren$<
Seichen foH nicht über 50 m in ©täbten unb Ort»
fcßaften, 100 m in Kulturlanb unb in SBalbungen
unb 500 m im Hochgebirge betragen.

d) 2Bo bie ©tirnfelten mehrerer nebenetnanber liegenber
©runbfiücte auf Straßen, SBege, Kanäle, ©räben
flößen, finb bie ©renjfieine nidbt in bie ©renje felbft,
fonbetn mlnbeßenS 1- 3 m surücf, unb jroar, roenn
immer möglich, in ©teinlinien su fe^en.

e) ©te öffentlichen ©traßen unb 9Bege müffen ju beiben
©etten auSgemarft merben, unb s®ar fo, baß bie

BerbinbungSgerabe je smeier gegenüberltegenber ©tetne
bie ©traßenaje annäbernb recbtroinfttg fcßnetbet.
©traßenbiegungen finb burch eine genügenbe SUnjabl
oon ©tetnpaaren ju oetficbern, bie gerablinig oer»
bunben merben, fofern tetne Kuroe mit gefeßmäßigem
Berlaufe ju reißt befielt.

f) Bon gefeßmäßig oerlaufenben Kuroen, mie s B. bei
frelsförmigen ©tetnfocfeln, ©traßenmünbungen, Kunß»
ßraßenbauten îc., tönnen in ©täbten unb Drtfßaften,
foroie bei parallel laufenben Bahnlinien, Bogenanfang,
Bogenmitte unb Bogenenbe oermarft unb je nach
ber Sänge ber Kuroe auch uoß meitere fünfte etn»

gefßaltet merben.
®ie im Kreisbogen oermarfte ©renje mirb im

fßtan auch als Kreisbogen ausgesogen.
Bei Kreisbögen mit über 80 m füabiuS tönnen

fo oiele gmifßenmarfen gefeßt merben, baß bie ©renje
Sroifßen smet SJlarfßeinen gerabe gebogen merben
tann, unb eS barf in ©täbten unb Drtfßaften mit
ftäbtifcßen Betfjäitniffen bte fßfetlböße nicht über
10 cm betragen.

g) 2Bo natürliche ©renjen oorbanben finb, mie tiefe
©obel, ©ßlußten, glüffe ober Bäche, beren Bett
feinen erbeblichen Beränberungen unterliegt, iß eS btn>
reißenb, nur bte 3lnfangS= unb ©nbpuntte mit fünft»
lichen ©rensjeißen ju oerfeben. ©te basroifchen lie»

genben Krümmungen ßnb bei ber Aufnahme auf bas

Botpgonneß einjumeffen. Bei fcharf auSgefproßenen
Berggräten unb gelSbänbern ßnb, footel als möglid),
auß gmifßengrenspunfte burch etngebauene unb be'

malte Kreuse ju beftimmen.
h) Sin ©eroäffetn, bie llferbrüße oeranlaffen ober oon

3eit su 3ett ein neue? Bett bahnen, finb bte ©renjen
einsumeffen, bamit jebergeit bte frühere Ufetiinie
mteber feßgefieOt merben fann.

®aS ©etjen oon Hintermarfen foil auf ba§ 91ot»

menbigße befßränft merben.
i) 2Bo SBalb an SBalb grenst, ift fomett als nötig eine

gemetnfdbaftltche Bifterlinie oon roenigßenS Imp
öffnen.

9luß mo ber SBalb an gelb grenst, foK bte

©renslinie fo aufgeräumt merben, baß bie Bifiet»
Unie offen bleibt; fofern oorßanbene SBinbmäntel im

Qntereffe beS SBalbeS ßeben bleiben follen, ift oon

biefer gorberung Ilmgang su nehmen.

3lrt. 15. SUS ©rensseichen ftnb suläffig :

1. SJtarfßeine auS metterbeßänbigem, buntem SDßaterial,

beren SBurselßüct mlnbeßenS fo ftarf als ber fiopf

ift unb beren Kopf» unb ©tanbßächen auf ber Seings

aje fentrecht ßeben müffen.
2. Sßetaflboljen in SRauern, ©ocfeln, ©ebäuben.
3. Kreuse, in gelfen, in guten Sagerfteinen, an SSHauent

unb an ©ocfeln etngebauen.
4. Bfäßle auS bauerbaftem ^>o!j (Süßen, Sürßen, Sa.

ßanien, Siben) unb Sifenröbren in fumpßgem ©elänbe.

5. gelbßeine mit eingemeißeltem Kreus, In ßöbern Sagen

ober bei feßroterigen ©ranSportoerbältniffen.
®ie Berroenbung oon Kunßßetnen als ®renj=

seidßen ift nießt suläffig.
3lrt. 16. gür ©ebtete, bie gemäß ben Beßimmungen

ber ^nßruftion I oermeffen merben, bürfen bei ber 93er=

marfung nur beßauene, melterbeßänbige unb ßarte Steine

oerroenbet merben.
©ie SRarfßeine follen mlnbeßenS 70 cm Sänge unb

einen 10 cm tief beßauenen Kopf oon minbeßen?

12/15 cm ober 14/14 cm Querfchnttt haben, auf meldjem

baS 9Jlartsenlrum beseteßnet iß.
Bilben folibe SJlauern unb ©artenfodfel bte ©renje,

fo tönnen jeboeß bie ©rerspunfte bureß äßetallboljen
ober etngebauene Kreuse beseidßnet merben.

Slrt. 17. BeßufS ©rmittlung ber ©rensoerßältniffe

finb in ©täbten unb Drtfcßaften mit ßäbtifeßem ©ßaraltec

bie ©cßnitte ber oerlängerten Branbmauetn sufammen»

gebauter Häufet mit ben llmfaffungSmauern im @tb»

gefeßoß feßsußeKen.
©te Bermarfung ber ©igentumSgrense erfolgt an ber

UmfaffungSmauer bureß ©tnlaffen eine? Sßletallboljenä

ober bureß ©tnßauen eines KteuseS in foltbem Stein»

material.
©te Branbmauermitte iß, menn biefe als ©igentumä»

grense gilt, im ©rbgefcßoß unb mo möglich in ber

©traßengrense ober Baulinie su oermarîen; baS gleiße

gilt für anbere ©renspuntte.
Bei ©traßen oßne Baulinien iß ftetS auf ©tanb

ber Baureglemente, naeß ben örtlichen ©erooßnbettenju
prüfen, ob ber auS bem Boben fptingenbe H^' I
ober baS hinter bem ©octel auffpringenbe 3Jlauercoert

ben öffentlichen ©runb begrenst, unb je naeß bem

gebniS iß bie Bermarfung oorsuneßmen.

3lrt. 18. gür ©ebtete, bte gemäß ben Beßimmungen

ber Zjnftruftion II oermeffen merben, tommen folgere

©renjjeicßen sur Bermenbung:
1. SOÎartfteine auS metterbeßänbigem, hartem @teln»

material, roß bebauen, mit ebener ©tanbßäcße, Jt"
70 cm Sänge unb einem Kopfquerfcßnitt oon mtn»

befter.S 12/i2 cm.
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c) Die öffentlichen Straßen und Wege.
Durch Gemeinde-Reglements kann für das In-

struktionsgebiet I (Städte und Ortschaften mit stä»-
tischen, Charakter) auch die Vermarkung der privaten
Fahr- und Fußwege obligatorisch erklärt werden.

Dagegen kann im Jnftruktionsgebiet III (Alpen,
hochgelegene Weiden und Waldungen) mit Bewilligung
des Regierungsrates die Vermarkung der öffentlichen
Fahr- und Fußwege unterbleiben,

ä) Die Hauptpunkte der Waldabteilungsgrenzen, die
Fixpunkte und Anhaltspunkte zu spätern Absteckungen
von Wirtschaftsabteilungen im Innern des Waldes.
Soweit es sich hiebei um Staats- oder andere Lffent-
liche Waldungen handelt, haben die Forstbeamten,
in Privatwaldungen die Reoierförster mitzuwirken.

O Art der Vermarkung.
Art. 14. Bei der Bereinigung der Grenzverhältniffe

sind insbesonders die nachfolgenden Bestimmungen zu
beobachten:
u) Als Grenzlinie gilt die Gerade zwischen zwei Grenz-

zeichen, soweit diese nicht längs einer natürlichen
Grenze verläuft und sofern keine Kurve mit gesetz-

mäßigem Verlaufe vorhanden ist (lit. c).
l>) Die Grenzen sollen, wo immer möglich, durch lange,

gerade Linien gebildet werden,
e) Sofern nicht die Bestimmung von lit. ä zur An-

Wendung kommt, müssen die Eckpunkte der Umfangs-
grenzen von Grundstücken vermarkt werden. Da. wo
Unebenheiten des Bodens verhindern, daß von einem
Grenzzeichen zum andern gesehen werden kann, müssen
zwischen den Eckpunkten sogenannte Läufer gesetzt

werden. Die Entfernung zweier benachbarter Grenz-
zeichen soll nicht über 50 m in Städten und Ort-
schaften, 100 m in Kulturland und in Waldungen
und 500 m im Hochgebirge betragen,

ä) Wo die Stirnseiten mehrerer nebeneinander liegender
Grundstücke auf Straßen, Wege. Kanäle, Gräben
stoßen, sind die Grenzsteine nicht in die Grenze selbst,
sondern mindestens 1 m zurück, und zwar, wenn
immer möglich, in Steinlinien zu setzen,

e) Die öffentlichen Straßen und Wege müssen zu beiden
Seiten ausgemarkt werden, und zwar so, daß die
Verbindun gsgerade je zweier gegenüberliegender Steine
die Straßenaxe annähernd rechtwinklig schneidet.
Straßenbiegungen sind durch eine genügende Anzahl
von Steinpaaren zu versichern, die geradlinig ver-
bunden werden, sofern keine Kurve mit gesetzmäßigem
Verlaufe zu recht besteht,

t) Von gesetzmäßig verlaufenden Kurven, wie z B. bei
kreisförmigen Steinsockeln, Straßenmündungen. Kunst-
straßenbauten :c., können in Städten und Ortschaften,
sowie bei parallel laufenden Bahnlinien, Bogenanfang,
Bogenmitte und Bogenende vermarkt und je nach
der Länge der Kurve auch noch weitere Punkte ein-
geschaltet werden.

Die im Kreisbogen vermarkte Grenze wird im
Plan auch als Kreisbogen ausgezogen.

Bei Kreisbögen mit über 80 m Radius können
so viele Zwischenmarken gesetzt werden, daß die Grenze
zwischen zwei Marksteinen gerade gezogen werden
kann, und es darf in Städten und Ortschaften mit
städtischen Verhältnissen die Pfeilhöhe nicht über
10 ein betragen.

L.) Wo natürliche Grenzen vorhanden sind, wie tiefe
Tobel, Schluchten, Flüsse oder Bäche, deren Bett
keinen erheblichen Veränderungen unterliegt, ist es hin-
reichend, nur die Anfangs- und Endpunkte mit künst-
lichen Grenzzeichen zu versehen. Die dazwischen lie-
genden Krümmungen sind bei der Aufnahme auf das

Polygonnetz einzumessen. Bei scharf ausgesprochenen

Berggräten und Felsbändern sind, soviel als möglich,
auch Zwischengrenzpunkte durch eingehauene und be-

malte Kreuze zu bestimmen,
b) An Gewässern, die Uferbrüche veranlassen oder von

Zeit zu Zeit ein neues Bett bahnen, sind die Grenzen
einzumessen, damit jederzeit die frühere Uferlinie
wieder festgestellt werden kann.

Das Setzen von Hintermarken soll auf das Not-
wendigste beschränkt werden,

i) Wo Wald an Wald grenzt, ist soweit als nötig eine

gemeinschaftliche Visierlinie von wenigstens 1 m zu

öffnen.
Auch wo der Wald an Feld grenzt, soll die

Grenzlinie so aufgeräumt werden, daß die Visier-
linie offen bleibt; sofern vorhandene Windmäntel im

Interesse des Waldes stehen bleiben sollen, ist von

dieser Forderung Umgang zu nehmen.

Art. 15. Als Grenzzeichen sind zulässig:
1. Marksteine aus wetterbeständigem, hartem Material,

deren Wurzelstück mindestens so stark als der Kopf

ist und deren Kopf- und Standflächen auf der Längs-

axe senkrecht stehen müssen.
2. Metallbolzen in Mauern, Sockeln, Gebäuden.
3. Kreuze, in Felsen, in guten Lagerfteinen, an Mauern

und an Sockeln eingehauen.
4. Pfähle aus dauerhaftem Holz (Eichen, Lärchen, Ka-

stanien, Eiben) und Eisenröhren in sumpfigem Gelände.

5. Feldsteine mit eingemeißeltem Kreuz, in höhern Lagen

oder bei schwierigen Transportoerhältnissen.
Die Verwendung von Kunststeinen als Grenz-

zeichen ist nicht zulässig.

Art. 16. Für Gebtete, die gemäß den Bestimmungen
der Instruktion I vermessen werden, dürfen bei der Ber-

markung nur behauene, wetterbeständige und harte Steine

verwendet werden.
Die Marksteine sollen mindestens 70 cm Länge und

einen 10 cm tief behauenen Kopf von mindestens

12/15 cm oder 14/14 cm Querschnitt haben, auf welchem

das Markzentrum bezeichnet ist.
Bilden solide Mauern und Gartensockel die Grenze,

so können jedoch die Grerzpunkte durch Metallbolzen
oder eingehauene Kreuze bezeichnet werden.

Art. 17. Behufs Ermittlung der Grenzverhältniffe
sind in Städten und Ortschaften mit städtischem Charakter

die Schnitte der verlängerten Brandmauern zusammen-

gebauter Häuser mit den Umfassungsmauern im Erd-

geschoß festzustellen.
Die Vermarkung der Eigentumsgrenze erfolgt an der

Umfassungsmauer durch Einlassen eines Metallbolzens

oder durch EinHauen eines Kreuzes in solidem Stein-

material.
Die Brandmauermitte ist, wenn diese als Eigentums-

grenze gilt, im Erdgeschoß und wo möglich in der

Straßengrenze oder Baulinie zu vermarken; das gleiche

gilt für andere Grenzpunkte.
Bei Straßen ohne Baulinien ist stets auf Grund

der Baureglemente, nach den örtlichen Gewohnheiten M

prüfen, ob der aus dem Boden springende Hausscckel

oder das hinter dem Sockel aufspringende Mauerwerk

den öffentlichen Grund begrenzt, und je nach dem Er-

gebnis ist die Vermarkung vorzunehmen.

Art. 18. Für Gebiete, die gemäß den Bestimmungen

der Instruktion II vermessen werden, kommen folgende

Grenzzeichen zur Verwendung:
1. Marksteine aus wetterbeständigem, hartem Stein-

material, roh beHauen, mit ebener Standfläche, M
70 cm Länge und einem Kopfquerschnitt von mm-

bestens 12/12 cm.
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2. föfetallbolzen tn SDÎauern, ©ocîeln unb ©ebäuben.
3! Kreuze, in geifert, in guten Sagerftetnen ober tn

gjîauern unb ©octeln eingeßauen.
4, pfäßle, gefcßnttten ober runb, au! bauerßaftem &olz

(@idben, Särgen, ©iben, Kafianten te.) unb ©ifen»
röhren ober ©ifenftäbe (Schienen) oon mlnbeftenl
30 mm Surcßmeffer, jtrîa 150—180 cm lang, im
fumpfigen terrain ; bie pfäßle muffen, in ber halben
Sänge gemeffen, einen ®urcßmeffer non mlnbeftenl
8 cm aufmeifen.

5, fÇelbfteine oon 50—70 cm Sange, mit eingemeißeltem
Kreuz, tn bößern Sagen ober bei febtoierigen &ran!»
portoerhättntffen.
3lrt. 19. gür ©ebiete, bie gemäß ben Befitmmungert

ber gnftruftion III oermeffen toerben, fommen folgenbe
©renssetdjen zur Berwenbung :

1. gelbftetne oon 50—70 cm Sänge mit eingemeißeltem
Kreuz.

2. Kreuze, tn gelfen unb Sagerftetnen ober an foliben
dauern eingebauen.

3. Pfähle oon 8 cm mittlerem ©ureßmeffer unb ©ifen»
rößren oon minbeftenl 150 cm Sänge unb 30 mm
Surdfmeffer in fumpftgem terrain.
Strt. 20. ©runbftücfe, roelcße ber ©ibgenoffenfcßaft,

bern Kanton, ©emeinben ober öffentlicß=recßtltcßen Kor»
porationen geboren, öffentliche ©traßen unb 2Bege, @ifen=

bahrten rc. foÖen in ben gnfiruttionlgebteten I unb II
bureß bebauene ©tetne oetmarît toerben.

D. Kofientragung.
3Irt. 21. ®ie Sofien ber Slufftcßt über bte SSer=

martung bei ©runbbueßoermeffungen trägt ber Kanton.
Irt. 22. ®te ©ntfdßäbigung ber SRitglteber ber

Sülarttommiffion, etnfcßließlicß bei Beoterförfterl, über»
nimmt bie fjSolijettaffe ber ©emeinbe. gm übrigen ift

in bal ©rmeffen ber poltüfcßen ©emeinben gelegt,
ju beftimmen, ob unb meiere Beiträge an bie gefamten
SÜermarfunglfoften geletfiet toerben follen.

2lrt. 23. ®ie Bermartungltofien, umfaffenb bte

Magen für bte Berpflocfung unb Bermarfung ber
®renjpunïte, finb, abzüglich allfälliger Beiträge oon @e=

meinben unb Korporationen, oon ben beteiligten ©runb»
Beiern ju tragen.

Sofern bem ©eometer bei 5lnlaß ber Berpflocfung
oon ©renjregulierungen unb beren Bermarfungen bureß
©rftellung oon ©pejialplänen unb Berechnungen SJießr»
arbeiten erwachten, finb biefe oon ben betreffenben
©tunbbeftßern bireït zu oergüten.

©tne Verrechnung berartiger Arbeiten auf allgemeinen
Setmarfunglfonto ift unftattbaft.

älrt. 24. ®{e ïïfîarîïommiffion führt bte Rechnung
über bie ergangenen Bermartungltoften unb ntmmt beren
Verteilung nach folgenben ©runbfäßen oor:
a) ®ie Koften ber Bermarfung oon Staat!» unb @e=

meinbeftraßen finb oon ben betreffenben ©traßen»
eigentümern zu tragen.

b) Ste Bermarïunglîoften ber übrigen ©traßen unb
SBege werben gemeinfam ju Saften ber ©traßen»
eigentfimer unb ber 3lnfiößer oerlegt, fotoeit nicht bie

©emeinbe einen Bettrag letftet.
©in foldßer Beitrag oon minbeftenl 50®/o ber

Soften bat überall ba einzutreten, roo ber ©traßen»
hoben ©igentum bei ober ber Slnftößer ift.

®) ®ie Koften ber Berpflocfung werben auf fämtlidje
©renzzeichen gleichmäßig oerteilt,

b) ®te Koften ber eigentlichen Bermarfung werben nach

gnfiruttionlgebteten für bte einzelnen Bexfidßerungl»
arten (Biarlfietne, äftetaübolzen, Kreuze, ^fäfjle xc.)

beregnet unb auf bie ©runbbefißer naeß Maßgabe
ber Anzahl ber oerwenbeten ©rerzzeidßen oerteilt.

E. ©cßfußbeftimmungen.
3lrt. 25. Borftebenbe Berorbnung tritt mit bem

®age ber bunbelrätlidben ©eneßmigung in Kraft.
Irt. 26. ®ie gnftruftion über bie 9Balboermar!ung

00m 19. guli 1907 wirb bureß biefe Berorbnung auf»
gehoben.

©I follen jeboeb bie SßalboermarEungen, bie ben
Borfcßciften jener gnftruftion enifpreeßenb burchgefübrt
werben finb, bei ber neuen grunbbucßlidßen Bermarfung
fowett all möglich berüdfießtigt werben.

S)uv CcljrUnasfragc.
gn ber „©dßwetzer. Bäbagogifcßen geitfdßrift" 1914,

$eft I bat i>err Profeffor £>. BenbebBaufcßenbacß in
©cßaffßaufen elngeßenbe Slulfüßrungen tn etner interef»
fanten unb bemerlenlwerten ibßattblung über „bie bc»

rufliche Jlusbilbung non gtvbufiriearbeitevn in
ben ilcreiniaten Staaten Horbameritas burcl?
^abri£fcl?ulen nub bets 3{ovpovationsfyftem" ge»

braeßt, welche wir im gntereffe unferer fehwetzerifeßen
Seßrltnglfrage wiebergeben wollen. £>etr Prof. Benbel
führt aul:

„©in ernfter ©rgrünber norbamerifunifdßer Kultur,
ber ®eutfcße |jugo Blünftetberg, Brofeffor an ber fear»
oarb'Unioerfität in ©ambubge bei Bofion, führte in
fetnem 1912 in oterter Sluflage etfcßienenen SBert: „®te
SMmeriïanet", ben Bexfucß bureß, ben 2lufbau ber ftaat»
lidh=politifdhen, bei wictfdhaftltdben, bei fozialen unb bei
geiftigen Sebenl ber tlnionlftaaten auf oter ©runbtriebe
ber amerilanifcben Bolflfeele zurüdtzufübren, nämlich auf
bie ®rtebe ber Selbftbeftimntung, ber Selbftbetäti»
gnttn, ber ©elbftbebauptnng unb ber Selbftoer»
oelliomntnuna. gn bem gule^t genannten Strieb er»

bltcfo, er bie Komponente aul ben ïBtrfungen bel puri»
tanifdßen ©eiftel ber Otorbftaaten mit Bofion all ÜJiittel»

punît unb bei Utilitarilmul ber SUtittelftaaten. gener
rufe ber gugenb zu: „Sernt unb bilbet euch; benn el
gibt nidßtl wertoollerel im Seben all eine ibeale @nt»

wicilung eurer ©eele." ®tefer fage ihr: „Sernt unb
bilbet euch; benn nur bann fönnt ihr bie Befriebigung
erreichen, im ©efamtorganilmul nüßlicße ©lieber zu
werben", Beiben aber, ben Puritanern unb ben lltili»
taxiern, fei bte Inbioibuoliftifcße Senbenz gemeinfam, unb
fo fagen fie beibe ber gugenb: „Betrachtet all gtcl,
euere inbioibueUe Berootlîomsnnung."

®aß eine erfolgreiche ©elbftbetätigung neben ber
©nergte bel ©baratter! oor allem eine fadbltcße ©dßulung
unb bie beftmögltcße 2lu!bilbung ooraulfeße, gilt bem

Imetifaner boute all felbftoerftänblicb. SRag auch ber

ComprirnierfE u. ebgedrehtE, bianke

Jeder Urf isi Eisen &a. Stahl 3

Ifaitgewalzti Eisen- nnd Stahlbänder bis 300 mm Bwte
Schlackenfreies Uerpacküugsbandeisen

Vereinigte Drahtwerke A. B. Biel
Blank nnd präzis gezogene
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2. Metallbolzen tn Mauern, Sockeln und Gebäuden-
z' Kreuze, in Felsen, in guten Lagersteinen oder in

Mauern und Sockeln eingehauen.
4. Pfähle, geschnitten oder rund, aus dauerhaftem Holz

(Eichen, Lärchen. Eiben, Kastanten rc.) und Eisen-
röhren oder Eisenstäbe (Schienen) von mindestens
30 mm Durchmesser, zirka 150—180 am lang, im
sumpfigen Terrain; die Pfähle müssen, in der halben
Länge gemessen, einen Durchmesser von mindestens
8 am aufweisen.

5. Feldsteine von 50—70 em Länge, mit eingemeißeltem
Kreuz, in höhern Lagen oder bei schwierigen Trans-
porlverhältnissen.
Art. 19. Für Gebiete, die gemäß den Bestimmungen

der Instruktion III vermessen werden, kommen folgende
Grenzzeichen zur Verwendung:
1 Feldsteine von 50—70 em Länge mit eingemeißeltem

Kreuz.
2. Kreuze, in Felsen und Lagersteinen oder an soliden

Mauern eingehauen.
3. Pfähle von 8 om mittlerem Durchmesser und Eisen-

röhren von mindestens 150 em Länge und 30 mm
Durchmesser in sumpfigem Terrain.
Art. 20. Grundstücke, welche der Eidgenossenschaft,

dem Kanton, Gemeinden oder öffentlich-rechtlichen Kor-
porationen gehören, öffentliche Straßen und Wege, Eisen-
bahnen ec. sollen in den Jnstruktionsgebieten I und II
durch behauene Steine vermarkt werden.

v. Kostentragung.
Art. 21. Die Kosten der Aufsicht über die Ver-

markung bei Grundbuchvermessungen trägt der Kanton.
Art. 22. Die Entschädigung der Mitglieder der

Markkommission, einschließlich des Revierförsters, über-
nimmt die Polizeikasse der Gemeinde. Im übrigen ist
es in das Ermessen der politischen Gemeinden gelegt,
zu bestimmen, ob und welche Beiträge an die gesamten
Vermarkungskosten geleistet werden sollen.

Art. 23. Die Vermarkungskosten, umfassend die

Auslagen für die Verpflockung und Vermarkung der
Grenzpunkte, sind, abzüglich allfälliger Beiträge von Ge-
winden und Korporationen, von den beteiligten Grund-
beschern zu tragen.

Sofern dem Geometer bei Anlaß der Verpflockung
von Grenzregulierungen und deren Vermarkungen durch
Erstellung von SpezialPlänen und Berechnungen Mehr-
arbeiten erwachsen, find diese von den betreffenden
Grundbesitzern direkt zu vergüten.

Eine Verrechnung derartiger Arbeiten auf allgemeinen
Vermarkungskonto ist unstatthaft.

Art. 24. Die Markkommission führt die Rechnung
über die ergangenen Vermarkungskosten und nimmt deren
Verteilung nach folgenden Grundsätzen vor:
à) Die Kosten der Vermarkung von Staats- und Ge-

meindestraßen sind von den betreffenden Straßen-
eigentümern zu tragen,

b) Die Vermarkungskosten der übrigen Straßen und
Wege werden gemeinsam zu Lasten der Straßen-
eigentümer und der Anstößer verlegt, soweit nicht die

Gemeinde einen Beitrag leistet.
Ein solcher Beitrag von mindestens 50°/» der

Kosten hat überall da einzutreten, wo der Straßen-
boden Eigentum des oder der Anstößer ist.

v) Die Kosten der Verpflockung werden auf sämtliche
Grenzzeichen gleichmäßig verteilt.

P Die Kosten der eigentlichen Vermarkung werden nach

Jnstruktionsgebieten für die einzelnen Versicherungs-
arten (Marksteine, Metallbolzen. Kreuze, Pfähle rc.)
berechnet und auf die Grundbesitzer nach Mäßgabe
der Anzahl der verwendeten Grenzzeichen verteilt.

I-. Schlußbestimmuugen.

Art. 25. Vorstehende Verordnung tritt mit dem
Tage der bundesrätlichen Genehmigung in Kraft.

Art. 26. Die Instruktion über die Waldvermarkung
vom 19. Juli 1907 wird durch diese Verordnung auf-
gehoben.

Es sollen jedoch die Waldvermarkungen, die den
Vorschriften jener Instruktion entsprechend durchgeführt
worden sind, bei der neuen grundbuchlichen Vermarkung
soweit als möglich berücksichtigt werden.

Zur Lehrlingsfrcrge.
In der „Schweizer. Pädagogischen Zeitschrift" 1914.

Heft I hat Herr Professor H. Bendel-Rauschenbach in
Schaffhausen eingehende Ausführungen in einer interest
santen und bemerkenswerten Abhandlung über „die be-
rufliche Ausbildung von Industriearbeitern in
den Vereinigten Staaten Nordamerikas durch
Habrikschulen und das Aorxsratisnssystem" ge-
bracht, welche wir im Interesse unserer schweizerischen
Lehrlingssrage wiedergeben wollen. Herr Prof. Bendel
führt aus:

„Ein ernster Ergründer nordamerikunischer Kultur,
der Deutsche Hugo Münsterberg, Professor an der Har-
vard-Universilät in Cambridge bei Boston, führte in
seinem 1912 in vierter Auflage erschienenen Werk: „Die
Amerikaner", den Versuch durch, den Ausbau der staat-
lich-politischen, des wirtschaftlichen, des sozialen und des

geistigen Lebens der Unionsstaaten auf vier Grundtriebe
der amerikanischen Volksseele zurückzuführen, nämlich auf
die Triebe der Selbstbestimmung, der Selbstbetäti-
gung, der Selbstbehauptung und der Selbstver-
vollkommnung. In dem zuletzt genannten Trieb er-
blickt er die Komponente aus den Wirkungen des puri-
tanischen Geistes der Nordstaaten mit Boston als Miltel-
punkt und des Utilitarismus der Mittelstaaten. Jener
rufe der Jugend zu: „Lernt und bildet euch; denn es

gibt nichts wertvolleres im Leben als eine ideale Ent-
wicklung eurer Seele." Dieser sage ihr: „Lernt und
bildet euch; denn nur dann könnt ihr die Befriedigung
erreichen, im Gesamtorganismus nützliche Glieder zu
werden", Beiden aber, den Puritanern und den Utili-
tariern, sei die individualistische Tendenz gemeinsam, und
so sagen sie beide der Jugend: „Betrachtet als Ziel,
euere individuelle Vervollkommnung."

Daß eine erfolgreiche Selbstbetätigung neben der
Energie des Charakters vor allem eine sachliche Schulung
und die bestmögliche Ausbildung voraussetze, gilt dem
Amerikaner heute als selbstverständlich. Mag auch der

H

IG-às" ià »s. LiskI z

MgemMê kizZn- unâ IMd'àà bîz M mm Zm'te

LciààààI ÛZrMkîWgààisim

Vmîchtk kàà K.K. W
SZKiîk UNÂ Zsxogsne


	Grundbuchvermessung im Kanton St. Gallen [Schluss]

